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Der vorliegende Text ist ein Arbeitspapier der Dienststellen der
Kommission. Es gibt nicht die Auffassung der Kommission zu einem der
behandelten Themen wieder und greift auch nicht mdéglichen kinftigen
Stellungnahmen der Kommission zu einem der Themen vor.

Einleitung

Das vorliegende Arbeitspapier soll EU-Aufsichtsbehtrden und privaten
Akteuren Erlauterungen zum Zusammenwirken der Richtlinie Gber
Zahlungsdienste  (2007/64/EG) und der  Geldwasche-Richtlinie
(2005/60/EG) geben; es Dbehandelt die Beaufsichtigung von
Zahlungsinstituten und die Meldepflichten von Zahlungsinstituten nach
Mal3gabe der Geldwésche-Richtlinie in verschiedenen
grenzuberschreitenden Situationen.

Generell ist festzustellen, dass ein Zahlungsinstitut nach der Erteilung der
Zulassung in seinem Herkunftsmitgliedstaat aufgrund der Dienstleistungs-
bzw. Niederlassungsfreitheit in  alen anderen  Mitgliedstaaten
Zahlungsdienste erbringen kann, ohne im Aufnahmemitgliedstaat
zusatzliche Zulassungen beantragen zu mussen (Artikel 10 Absatz 9 der
Richtlinie Uber Zahlungsdienste). Nach Artikel 20 Absatz 4 der Richtlinie
Uber Zahlungsdienste obliegt die Zulassung und Beaufsichtigung des
Zahlungsinstituts (Titel 11 dieser Richtlinie) den zusténdigen Behorden des
,Herkunftsmitgliedstaats® (im Sinne von Artikel 4 Absatz1 dieser
Richtlinie).

Was die Transparenz und die Informationspflichten sowie die Vorschriften
fir die Austbung der Tatigkeit bezogen auf Zahlungsdienste angeht,
(Titel 11l und 1V der Richtlinie Uber Zahlungsdienste) gelten fur
Zahlungsinstitute, zumindest gegenuiber Verbrauchern, die entsprechenden
Vorschriften des Mitgliedstaats, in dem sie die Zahlungsdienste erbringen.
Auch wenn ein Zahlungsinstitut in einem Mitgliedstaat A zugelassen ist,
werden daher die Bedingungen fur seine Téatigkeit in einem Mitgliedstaat B
durch das im Mitgliedstaat B geltende innerstaatliche Recht zur
Durchfthrung der Richtlinie Uber Zahlungsdienste geregelt.

Bei VersttlRen gegen die Bestimmungen der Titel [11 und IV der Richtlinie
Uber Zahlungsdienste sind in Fallen, in denen das Zahlungsinstitut Agenten
und Zweigniederlassungen hat, die Behtrden des Aufnahmemitgliedstaats
zustandig (Artikel 82 Absatz 2 der Richtlinie Uber Zahlungsdienste).

Gemadl3 Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie tber Zahlungsdienste bezeichnet
der Begriff ,Aufnahmemitgliedstaat den Mitgliedstaat, in dem ein



Zahlungsdienstleister einen Agenten oder eine Zweigniederlassung hat oder
Zahlungsdienste erbringt”.

Die Geldwasche-Richtlinie basiert auf einem Territorialansatz. Sie sieht vor,
dass die Mitgliedstaaten unter anderem den in ihrem Hoheitsgebiet
niedergelassenen Zahlungsinstituten Vorbeugungspflichten auferlegen
mussen (Artikel 34 der Geldwasche-Richtlinie). Im Gegensatz zur Richtlinie
Uber Zahlungsdienste zielt die Geldwésche-Richtlinie auf eine
Mindestharmonisierung ab; dies bedeutet, dass die Mitgliedstaaten
»Strengere Vorschriften (...) erlassen oder beibehalten® konnen (Artikel 5
der Geldwasche-Richtlinie).

Aus der Gesamtbetrachtung beider Richtlinien folgt, dass Zahlungsinstitute
in Bezug auf ihre Zweigniederlassungen oder Agenten die im Aufnahmeland
geltenden Vorschriften der Geldwasche-Richtlinie einhalten missen und
dass sie der Beaufsichtigung zur Verhinderung von Geldwasche durch das
Aufnahmeland unterliegen, das hierbei eng mit den Behorden des
Herkunftslandes zusammenarbeitet. Die Zustandigkeit fir die eigentliche
Beaufsichtigung liegt weiterhin beim Herkunftsland; jedoch ist eine
Zusammenarbeit mit Behdrden des Aufnahmelandes unerlasslich.

Vor diesem Hintergrund werden in diesem Arbeitspapier nur die beiden
folgenden Félle betrachtet:

- einim Mitgliedstaat A (,, Herkunftsland*) zugel assenes Zahlungsinstitut hat
einen oder mehrere Agenten im Mitgliedstaat B (,, Aufnahmeland®);

- en im Mitgliedstaat A zugelassenes Zahlungsinstitut hat eine
Zweigniederlassung im Mitgliedstaat B.

In beiden Félen erhebt sich die Frage, welche Rechtsvorschriften auf die
Agenten und Zweigniederlassungen der Zahlungsinstitute anwendbar sind,
wie die Zustandigkeiten fur die Beaufsichtigung zur Verhinderung von
Geldwasche zwischen den Behorden des Herkunftss und des
Aufnahmelandes aufzuteilen sind und welchen nationalen zentralen
Meldestellen Verdachtsfélle anzuzeigen sind.

Den Dienststellen der Europédischen Kommission ist bewusst, dass sich
ahnliche rechtliche Fragen im Zusammenhang mit Agenten von E-Geld-
Instituten sowie E-Geld weitergebenden Stellen erheben werden - oder
erhoben haben. Die Kommissionsdienststellen haben bereits mit allen
beteiligten Akteuren Gesprache Uber diese Problematik aufgenommen, um
zu prufen, ob in Zukunft rechtliche Klarstellungen vorgenommen werden
mussen. Da die E-Geld-Richtlinie jedoch erst kirzlich (am 30. April 2011)
Glltigkeit erlangt hat, sind die Dienststellen der Kommission zum jetzigen

Zeitpunkt der Auffassung, dass mehr Informationen, Rickmeldungen und
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Daten zusammengetragen werden mussen, bevor etwaige Klarstellungen ins
Auge gefasst werden konnen. Was die Situation von E-Geld-Agenten
anbelangt, scheint aber bereits heute klar zu sein, dass das vorliegende
Arbeitspapier zum grofRen Tell analog auch sie betreffen kénnte. Beli
weitergebenden Stellen erheben sich hingegen in  Anbetracht ihres
Rechtsstatus gegeniiber E-Geld ausgebenden Stellen und der Art der von
ihnen ausgelibten Téatigkeit vollig andere Rechtsfragen - auf die unter
Umstdnden andere rechtliche Antworten gefunden werden muissen. Aber
auch in diesem Fall missen zundchst mehr Erfahrungen gesammelt werden,
bevor geprift werden kann, ob entsprechende Auslegungen in Angriff
genommen werden sollten.

Dieses Arbeitspapier bertihrt nicht die Vorschriften, die die Verarbeitung
personenbezogener Daten durch Zahlungsinstitute im Rahmen ihrer
Tatigkeit regeln; diese  unterliegt der Richtlinie 95/46/EG
(Datenschutzrichtlinie). Das auf die Verarbeitung von Daten in den
Mitgliedstaaten anwendbare Recht ist in Artikel 4 dieser Richtlinie
festgelegt; dieser Artikel sollte herangezogen werden, um festzustellen,
welches Recht auf Zahlungsinstitute in den in diesem Arbeitspapier
behandelten Situationen anwendbar ist.!

1) Ein im Mitgliedstaat A zugelassenes Zahlungsinstitut hat Agenten im
Mitgliedstaat B

Die Beauftragung von Agenten ist weit verbreitet; in einigen Gebieten
konnen es mehrere Hundert Agenten, in anderen Tausende sein. lhre
Dienstleistungen bergen potenziell das Risiko der Terrorismusfinanzierung
und der Geldwasche in sich, da bei Zahlungsdiensten wie Finanztransfers
hohe Bargel dbetrége im Spiel sein kdnnen.

Bei der Abwicklung gelegentlicher Transaktionen (um solche handelt es sich
in der Regel bel Finanztransferdienstleistungen) ist die Sorgfaltspflicht
gegentiber Kunden grundsétzlich nur bei (in einem einzigen Vorgang oder in
mehreren anscheinend miteinander verbundenen Vorgangen getétigten)
Transaktionen ab 15000 EUR anzuwenden bzw., wenn es sich um
Transaktionen mit kleineren Betrdgen handelt, bei Verdacht auf Geldwasche
oder Terrorismusfinanzierung (Artikel 7 der Geldwasche-Richtlinie) und bei
einer gelegentlichen Transaktion, wenn es sich um einen der Verordnung
(EG) Nr.1781/2006 unterliegenden Finanztransfer handelt. In diesem

! Siehe hierzu die Stellungnahme 8/2010 zum anwendbaren Recht der Artikel 29-Datenschutzgruppe
(Dok. WP 179), die unter folgender Internetadresse abrufbar ist:
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wpl79_de.pdf.



Zusammenhang ist die Frage berechtigt, ob es haufig vorkommt, dass
Agenten Finanztransfers von Uber 15000 EUR ausfihren. Aber auch bei
Transaktionen unterhalb dieses Schwellenwerts ist Wachsamkeit geboten,
und in Verdachtsfallen ist die Sorgfatspflicht gegeniber Kunden
anzuwenden. Ferner muss der Zahlungsdienstleister bei Finanztransfers ab
1 000 EUR Angaben ber den Zahler Uberprfen.

a) Snd Agenten ,, Finanzinstitute* ?

Fir die Zwecke der Geldwasche-Richtlinie sind Zweigniederlassungen von
Zahlungsinstituten Finanzinstituten gleichgestellt und miissen daher die aus
der Geldwasche-Richtlinie erwachsenden Pflichten auch selbst wie
eigenstandige Finanzinstitute erfillen (siehe Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe f
der Geldwasche-Richtlinie).

Im Gegensatz zu Zweigniederlassungen gelten Agenten von
Zahlungsinstituten (oder anderen Finanzinstituten) fir die Zwecke der
Geldwasche-Richtlinie selbst nicht als Finanzinstitute?; sie fallen auch nicht
ausdricklich in eine der Ubrigen Kategorien von Instituten/Personen nach
Artikel 2 Absatz 1 dieser Richtlinie. Sollten jedoch Agenten aufgrund ihrer
Art zu einer dieser Kategorien gehdren, (z. B. wenn ein Zahlungsinstitut im
Mitgliedstaat B ein  Kreditinstitut, die Zweigniederlassung eines
Kreditinstituts oder ein anderes Finanzinstitut wie eine Wechselstube als
Agenten in Anspruch nimmt) wirden sie unmittelbar den Pflichten aus der
Geldwésche-Richtlinie unterliegen.

b) Snd Agenten eine Form der Niederlassung?

Wahrend der Gespréche, die die Dienststellen der Kommission zur
Vorbereitung dieses Arbeitspapiers fihrten, wurde wiederholt Bezug
genommen auf Urteile des Gerichtshofs der Europdischen Union, die in der
Mitteilung der Kommission vom 20. Juni 1997° , zu Auslegungsfragen uiber
den freien Dienstleistungsverkehr und das Allgemeininteresse in der Zweiten
Bankenrichtlinie* aufgefihrt sind.

Als Agenten einer Versicherungsgesellschaft tatige Versicherungsvermittler hingegen sind von der
Definition des Begriffs ,Finanzingtitut® abgedeckt (siehe Artikel 3 Absatz 2 Buchstabee der
Geldwasche-Richtlinie). In diesem Zusammenhang sollte gepriift werden, ob nicht alle Agenten als
.Finanzingtitute" eingestuft werden konnten und ob die Geldwéasche-Richtlinie im Zuge einer
moglichen Uberarbeitung nicht entsprechend geéndert werden sollte.

3 SEK(97) 1193 endg.



Seit der Verdffentlichung dieser Mittellung ist neuere Rechtsprechung
ergangen. Insbesondere in seinem Urteil vom 11. Juni 2003 (Rechtssache C-
243/01, Gambelli) entschied der Gerichtshof wie folgt:

» 45. Beschrankungen der freien Niederlassung von Staatsangehdrigen eines
Mitgliedstaats im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats einschliefdlich
der Beschréankungen der Grindung von Agenturen, Zweigniederlassungen
oder Tochtergesellschaften sind nach Artikel 43 EG verboten.

46. Soweit eine Gesellschaft wie Stanley mit Stz in einem Mitgliedstaat der
Tatigkeit des Sammelns von Wetten durch Vermittlung einer Organisation
von Agenturen mit Stz in einem anderen Mitgliedstaat wie denen der
Beschuldigten des Ausgangsverfahrens nachgeht, stellen die diesen
Agenturen auferlegten Beschrankungen ihrer Tatigkeit Hindernisse fir die
Niederlassungsfreiheit dar .

In diesem Punkt stimmte der Gerichtshof mit dem Generalanwalt Ubereain,
der in seinen Schlussantragen Folgendes feststellte:

,80. Nach der weiten Definition des Anwendungsbereichs der
Niederlassungsfreiheit, die der Gerichtshof in der Rechtssache 205/84(33)
[Urtell vom 4. Dezember 1986] vorgenommen hat, unterliegt ein
Unternehmen(34), das eine standige Prasenz in einem anderen
Mitgliedstaat aufrechterhé@lt, den Bestimmungen des Vertrages lber das
Niederlassungsrecht, , auch wenn die Prasenz nicht die Form ener
Zweigniederlassung oder einer Agentur angenommen hat, sondern lediglich
durch ein Buro wahrgenommen wird, das von dem eigenen Personal des
Unternehmens oder von einer Person gefihrt wird, die zwar unabhéangig,
aber beauftragt ist, auf Dauer fur dieses Unternehmen wie eine Agentur zu
handeln” .*

Der Gerichtshof hat diese Auffassung in zwei spédteren Urteilen vom
8. September 2010 in den verbundenen Rechtssachen C-316/07, C-358/07
bis C-360/07, C-409/07 und C-410/07, Markus Stof3 und andere, und in der
Rechtssache C-409/06, Winner Wetten, bestétigt und klargestellt. In dieser
Sache entschied er (Randnummer 46):

,dass der Begriff der Niederlassung ein sehr weiter Begriff ist, der die
Moglichkeit fir einen Gemeinschaftsangehdrigen impliziert, in stabiler und
kontinuierlicher Weise am Wirtschaftsleben eines anderen Mitgliedstaats als
seines Herkunftsstaats teilzunehmen und daraus Nutzen zu ziehen, wodurch
die wirtschaftliche und soziale Verflechtung innerhalb der Européischen
Gemeinschaft im Bereich der selbstéandigen Tatigkeiten gefordert wird (vgl.
u. a. Urteil vom 30. November 1995, Gebhard, C-55/94, Sg. 1995, 1-4165,
Randnr. 25). Die Aufrechterhaltung einer standigen Prasenz in einem

Mitgliedstaat durch ein in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassenes
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Unternehmen kann daher den Bestimmungen des Vertrags Uber die
Niederlassungsfreiheit unterliegen, auch wenn diese Présenz nicht die Form
einer Zweigniederlassung oder einer Agentur angenommen hat, sondern
lediglich durch ein Biro wahrgenommen wird, das gegebenenfalls von einer
Person geftihrt wird, die zwar unabhangig, aber beauftragt ist, auf Dauer
fur dieses Unternehmen wie eine Agentur zu handeln (vgl. Urteill vom
4. Dezember 1986, Kommission/Deutschland, 205/84, dg. 1986, 3755,
Randnr. 21)."

Analog zu dieser Rechtsprechung folgt, dass ein Zahlungsinstitut, das eine
dauerhafte Préasenz in einem anderen Mitgliedstaat unterhalt, auch wenn es
sich bei dieser Prasenz lediglich um ein Blro handelt, das von einem
Agenten gefuhrt wird, der unabhéngig, aber beauftragt ist, auf Dauer fir das
Unternehmen zu handeln, damit Uber seine Agenten eine Art der
Niederlassung im Aufnahmeland hat.

Mit diesem Urteil solltein erster Linie eine Abgrenzung der Erbringung von
grenziberschreitenden Dienstleistungen gegentiber Situationen, in denen die
»Niederlassungsfreiheit® greift, vorgenommen werden, da sich in beiden
Fallen jeweils unterschiedliche rechtliche Auswirkungen in Bezug auf die
Einhaltung von Rechtsvorschriften des Aufnahmelandes ergeben.

Dieses Urteil konnte sich jedoch als niitzlich erweisen, wenn es darum geht,
Kriterien fir die Festlegung aufzustellen, ob ein bestimmter Agent als eine
»Art der Niederlassung” betrachtet werden kann, um Situationen, in denen
das Zahlungsinstitut grenziberschreitende Dienstleistungen erbringt, von
Fallen zu unterscheiden, in denen es im Rahmen der Niederlassungsfreiheit
tétig ist. Die Tatsache, dass eine solche ,Art der Niederlassung“ rechtlich
nicht einer ,Zweigniederlassung” des Zahlungsinstituts gleichgestellt
werden kann, steht ener automatischen Ausdehnung der fir
»Zweigniederlassungen geltenden Rechtsvorschriften auf , Agenten®
entgegen.

c¢) Aufteilung der Befugnisse fur die Beaufsi chtigung zwischen den Behdrden
des Herkunfts- und des Aufnahmemitgliedstaats

Nach Auffassung der Dienststellen der Européischen Kommission miissen
die Aufsichtsbehtrden des Herkunfts- sowie des Aufnahmemitgliedstaats
bei der Uberwachung und Durchsetzung der Einhaltung der Vorschriften
durch das Zahlungsinstitut und durch seine Agenten, die in seinem Auftrag
Dienstleistungen erbringen, eng zusammenarbeiten — und zwar in Bezug auf
die Pflichten sowohl aus der Richtlinie Uber Zahlungsdienste als auch aus
der Geldwasche-Richtlinie.



Dies konnte sich fur die betreffenden Behdrden dann als schwierige
Aufgabe erweisen, wenn ein bestimmtes Zahlungsinstitut im Mitgliedstaat B
Hunderte von Agenten hat. Vor-Ort-Inspektionen einer so grof3en Zahl von
Agenten durch die Behdrden des Herkunftslandes wirden eine enorme
Belastung fir die Ressourcen dieser Behorden bedeuten; deshalb sieht die
Richtlinie Uber Zahlungsdienste (in Artikel 25 Absatz 3) die Mdglichkeit
vor, Inspektionen vor Ort auf den Aufnahmemitgliedstaat zu Ubertragen.
Aber auch fir diese Behdrden sind Vor-Ort-l1nspektionen einer grof3en Zahl
von Agenten mit einem hohen Aufwand verbunden; dies sollte die Behorde
des Herkunftslandes bel der Genehmigung der Registrierung von Agenten
eines Zahlungsinstituts gebihrend berticksichtigen.

Eine gute Zusammenarbeit der beiden Behorden ist daher um so wichtiger.
Nach Artikel 25 Absatz 2 der Richtlinie tber Zahlungsdienste ist sie aber
zudem eine ausdriickliche rechtliche Verpflichtung, worauf auch in
Artikel 25 Absatz 4 hingewiesen wird; hiernach stellen die Behérden des
Herkunfts- und des Aufnahmelandes:

,(...) enander alle wesentlichen und/oder 2weckdienlichen
Informationen zur Verfligung, insbesondere bei Zuwiderhandiungen
oder mutmaldlichen Zuwiderhandlungen eines Agenten, einer
Zweigniederlassung, oder einer Geschéftseinheit, zu denen Tatigkeiten
ausgelagert werden. Dabei tUbermitteln die zustdndigen Behdrden auf
Verlangen alle zweckdienlichen Informationen und legen von sich aus
alle wesentlichen Informationen vor .

Obwonhl die Richtlinie Gber Zahlungsdienste zum Zwecke der vollstandigen
Harmonisierung erlassen wurde, 18sst sie den zustandigen Behorden einen
gewissen Spielraum bel der konkreten Ausgestaltung ihrer Zusammenarbeit
und insbesondere bel der Festlegung der Art der auszutauschenden
Informationen. Die zustandigen Behorden der Mitgliedstaaten haben die
Moglichkeit, bilaterale oder, im Idealfall, multilaterale Vereinbarungen tber
diese Kooperation zu schlieffen und hierin die Einzelheiten und
Bedingungen der praktischen Zusammenarbeit im Arbeitsalltag zu regeln.
Die Dienststellen der Europdischen Kommission unterstiitzen in diesem
Zusammenhang die im Unterausschuss des Gemeinsamen Ausschusses der
Europdischen Aufsichtsbehtérden zum Thema ,Geldwasche® bereits
geleistete nitzliche Arbeit, die zum Abschluss eines solchen Abkommens
uber Zusammenarbeit flhren soll, das natirlich in Einklang mit den in der
Richtlinie Uber Zahlungsdienste und den in der Geldwasche-Richtlinie
festgeschriebenen Rechten und Pflichten stehen muss.

Praventivbefugnisse




Gemal3 Artikel 17 Absatz 1 der Richtlinie Uber Zahlungsdienste kommt der
zustdndigen Behodrde des Herkunftsmitgliedstaats eine entscheidende
Praventivfunktion vor allem bel der Prifung der Richtigkeit der Angaben
zu, die das Zahlungsinstitut, das Agenten beauftragen mochte, vor
Aufnahme der Tatigkeit dieser Agenten machen muss; das Zahlungsinstitut
legt insbesondere Folgendes vor: ,eine Beschreibung der internen
Kontrollmechanismen, die die Agenten anwenden, um die Anforderungen
(...) zur Verhinderung der Geldwasche und der Terrorismusfinanzierung zu
erfillen” (Artikel 17 Absatz1l Buchstabeb) sowie ,die Namen der
Geschaftdeiter und der fir die Geschaftdeitung eines Agenten
verantwortlichen Personen (...) und den Nachweis, dass sie zuverléssig und
fachlich geeignet sind“ (Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe c).

Es liegt jedoch auf der Hand, dass die Behorden des Herkunftslandes bei der
Durchftihrung dieser Uberprifungen von Agenten im
Aufnahmemitgliedstaat aus der Entfernung und ohne die angemessene
Einbindung der Behorden des Aufnahmelandes keine umfassende
Wirksamkeit gewdahrleisten konnen. Die Richtlinie Uber Zahlungsdienste
enthélt in Artikel 17 Absdtze5 und 6 (betreffend den Zeitraum vor der
Anmeldung) und Artikel 25 Absatz 2 (betreffend den Zeitraum nach der
Anmeldung) die klare Aussage, dass eine solche Zusammenarbeit
unerlésslich ist.

Die Behorden des Aufnahmemitgliedstaats verfliigen Uber wesentliche
Praventivbefugnisse. Sie haben die Mdglichkeit, vor der Eintragung des
Agenten in das Register im Herkunftsland eine ,, Sellungnahme” abzugeben,
die die Behorden des Herkunftsmitgliedstaats veranlassen kann, Abstand
von der Registrierung des Agenten zu nehmen (Artikel 17 Absatz 5). Ferner
konnen sie die Behdrden des Herkunftsmitgliedstaats davon unterrichten,
dass die Beauftragung von Agenten ihres Erachtens das Geldwascherisiko
erhoht (Artikel 17 Absatz 6). Dies konnte z. B. der Fall sein, wenn der
Aufnahmemitgliedstaat der Auffassung ist, dass die Einschaltung lokaler
Agenten, die selbst nicht den in der Geldwasche-Richtlinie genannten
Berufen angehoren, das Risiko der Geldwasche erhoht, da diese Agenten
unter Umsténden nicht entsprechend geschult und ausgestattet sind, um eine
wirksame Erflllung der aus der Geldwésche-Richtlinie erwachsenden
Pflichten (Sorgfaltspflicht gegentiber Kunden, besondere Aufmerksamkaeit,
Meldung von Verdachtsfallen bei zentralen Meldestellen, Aufbewahrung
von  Aufzeichnungen, interne  Kontrollen, Risikobewertungen,
Schulungsprogramme fur Mitarbeiter usw.) zu gewahrleisten.

Die Behodrden des Aufnahmelandes durfen das Zahlungsinstitut jedoch in
der Wahrnehmung seiner Rechte nicht unzuléssig beschrénken, indem sie
beispielsweise die Erfillung ihrer eigenen Uberprifungs- und
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Kontrollpflichten nach Erhalt ener Anmeldung unverhéltnismaliig
hinauszbgern.

Die Behorden des Herkunftsmitgliedstaats konnen die Registrierung des/der
Agenten ablehnen. Im Hinblick auf die Effizienz der Regelung als Ganzes
sollten sie aber der nicht verbindlichen Stellungnahme der Behdrden des
Aufnahmemitgliedstaats geblhrend Rechnung tragen, da sich diese
Behdrden in einer bei weitem besseren Ausgangsposition befinden, um
einschétzen und Uberprifen zu konnen, ob die in ihrem Hoheitsgebiet
ansdssigen Agenten tatsachlich Uber die notwendige Zuverléssigkeit und
fachliche Eignung unter dem Aspekt der Verhinderung von Geldwésche
verfugen; bel einer theoretisch mdglichen Abweichung von dieser
Stellungnahme sollten die Behdrden des Herkunftslandes zumindest eine
gtichhaltige Begrindung abgeben konnen (nach dem Prinzip der
Entsprechung einer Empfehlung oder andernfalls der Erklarung).



Befugnisse zur Unterbindung

Nachdem der Agent seine Tétigkeit aufgenommen hat, arbeiten die
Behorden des Herkunftss und des Aufnahmemitgliedstaats auf der
Grundlage von Artikel 24, Artikel 25 Absétze 2, 3 und 4 sowie Artikel 17
Absatz 6 der Richtlinie tUber Zahlungsdienste zusammen, wobei sowohl die
Behorden des Herkunfts- als auch des Aufnahmemitgliedstaats wichtige
Befugnisse haben.

Die zustdndigen Behorden des Herkunftslandes konnen verschiedene
Aufsichtsmal3nahmen ergreifen, die in Artikel 21 der Richtlinie Gber
Zahlungsdienste aufgefihrt sind (Inspektionen vor Ort,
Informationsersuchen, Entzug der Zulassung des Zahlungsinstituts). Gemaf3
Artikel 17 Absatz 6 der Richtlinie Gber Zahlungsdienste haben sie die
Moglichkelt, die Eintragung des Agenten in das Register zurlickzuziehen,
falls Geldwésche oder Terrorismusfinanzierung im Aufnahmemitgliedstaat
stattfinden bzw. stattgefunden haben.

Artikel 17 Absatz 6 der Richtlinie Uber Zahlungsdienste sieht folgendes
Verfahren vor:

,Haben die zustdndigen Behorden des Aufnahmemitgliedstaats einen
hinreichenden Verdacht, dass im Zusammenhang mit der geplanten
Beauftragung eines Agenten oder Grindung einer Zweigniederlassung
Geldwasche  oder Terrorismusfinanzierung im Snne  der
Richtlinie 2005/60/EG stattfinden, stattgefunden haben oder versucht
wurden, oder dass die Beauftragung des Agenten oder die Grindung der
Zweigniederlassung das Risko erhoht, dass Geldwasche oder
Terrorismusfinanzierung stattfinden, so unterrichten sie die zustandigen
Behdrden des Herkunftsmitgliedstaats, der die Eintragung des Agenten oder
der Zweigniederlassung in das Register ablehnen kann oder, falls bereits
eine Eintragung erfolgt ist, diese zurlickziehen kann.*

In Situationen, die unter den Artikel 17 Absatz 6 der Richtlinie Uber
Zahlungsdienste fallen, konnen die Behor den des Aufnahmemitgliedstaats
selbst nach Aufnahme der Tétigkeit - und unbeschadet der Durchsetzung
ihrer nationalen Geldwascherechtsvorschriften - gegentiber den Behérden
des Herkunftsmitgliedstaats schwerwiegende Bedenken an der Einhaltung
der im Aufnahmeland geltenden Pflichten zur Verhinderung von
Geldwésche durch den Agenten zum Ausdruck bringen. Nach einer solchen
Vorwarnung haben die Behorden des Herkunftsmitgliedstaats die
Moglichkeit, die Registrierung des Agenten zurlickzunehmen. Dieser
endgultige Beschluss zur Ricknahme der Eintragung fallt ebenfalls, formal
gesehen, in die Zustandigkeit des Herkunftsmitgliedstaats. Wie bel der
Ersteintragung in das Register sollte der Herkunftsmitgliedstaat aber auch
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bei dieser Entscheidung der Stellungnahme der Behorden des
Aufnahmemitgliedstaats in dieser Angelegenheit, im Interesse der guten
Zusammenarbeit der Aufsichtsbehorden und der  groftmdéglichen
Wirksamkeit in Bezug auf die Verhinderung von Geldwasche, weitgehend
Rechnung tragen und eine angemessene Begriindung vorlegen, falls er eine
von dieser Stellungnahme abweichende Entscheidung trifft (nach dem
Prinzip der Entsprechung einer Empfehlung oder andernfalls der Erklarung).
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d) Mussen Agenten die Anforderungen der Geldwasche-Richtlinie erfillen?

In Ubereinstimmung mit Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie
uber Zahlungsdienste muss die Aufsichtsbehdrde des
Herkunftsmitgliedstaats unter anderem die ,,internen Kontrollmechanismen,
die die Agenten anwenden, um die Anforderungen (...) zur Verhinderung
der Geldwasche und der Terrorismusfinanzierung zu erfillen,” prifen.
(Hervorhebung durch den Verfasser)

Obwohl es nicht ausdricklich festgestellt wird, impliziert der der
Geldwésche-Richtlinie zugrunde liegende Territorialansatz, dass Agenten
bei ihrer Tatigkeit im Auftrag des Zahlungsinstituts die im
Aufnahmemitgliedstaat geltenden Anforderungen der Geldwasche-
Richtlinie selbst erflllen missen. Die Pflichten der Agenten zur
Verhinderung von Geldwasche resultieren aber nicht direkt aus der
Geldwésche-Richtlinie, sondern vielmehr aus dem Vertrag, den sie mit dem
Zahlungsinstitut geschlossen haben, wobel dieses Institut fir die
Uberwachung seiner Agenten verantwortlich ist und insofern fir alle
potenziellen VerstdlRe seiner Agenten gegen Vorschriften zur Verhinderung
von Geldwéasche haftbar gemacht werden kann. Dies wird in
Erwagungsgrund 28 der Geldwasche-Richtlinie bestétigt:

,Im Falle von Vertretungss oder , Outsourcing”-Verhaltnissen auf
Vertragsbasis zwischen Instituten oder Personen, die dieser Richtlinie
unterliegen, und externen nattrlichen oder juristischen Personen, die dieser
Richtlinie nicht unterliegen, erwachsen diesen Vertretern oder
,» outsourcing” -Dienstleistern als Tell der dieser Richtlinie unterliegenden
Institute oder Personen Pflichten zur Bekampfung der Geldwasche und der
Terrorismusfinanzierung nur aufgrund des Vertrags und nicht aufgrund
dieser Richtlinie. Die Verantwortung fUr die Einhaltung dieser Richtlinie
sollte weiterhin bel dem dieser Richtlinie unterliegenden Institut oder der
dieser Richtlinie unterliegenden Person liegen.”

Handelt es sich bei den Agenten selbst um Einheiten, die der Geldwésche-
Richtlinie unterliegen, (z. B. die Niederlassung einer Bank oder eine
Wechselstube) resultieren ihre Pflichten zur Einhaltung der Vorschriften der
Geldwasche-Richtlinie unmittelbar aus den Richtlinien.

Andere Geschéftsmodelle von Zahlungsinstituten

Zahlungsinstitute, die Agenten beauftragen, die nicht der Geldwasche-
Richtlinie unterliegende Einheiten sind, haben verschiedene M 6glichkeiten:

— Sie konnen vertraglich regeln, dass die Agenten die Pflichten aus der
Geldwaésche-Richtlinie (Sorgfaltspflicht gegentiber Kunden, besondere
Aufmerksamkeit, Meldung von Verdachtsfallen usw.) im Auftrag des
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Zahlungsinstituts anwenden. In diesem Fall wird davon ausgegangen,
dass das Zahlungsinstitut angemessene Ressourcen eingesetzt hat, um
eine sorgfaltige Schulung und die entsprechende Ausstattung des Agenten
sicherzustellen, damit er die Sorgfaltspflicht gegentiber den Kunden in
Ubereinstimmung mit den Rechtsvorschriften des Aufnahmelandes
anwenden und Verdachtsfale entsprechend anzeigen kann, und dass
angemessene interne Kontrollmechanismen im Sinne von Artikel 17
Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie tber Zahlungsdienste eingerichtet
wurden.

Sie konnen sich auf den Standpunkt stellen, dass Agenten keine
Kontrollen zur Verhinderung von Geldwésche durchfihren und keine
Verdachtsmeldungen Ubernehmen sollten und sich die Tétigkeit von
Agenten auf die Buchfthrung und die Erbringung von Zahlungsdiensten
beschranken sollte. In diesem Fall muisste das Zahlungsinstitut selbst die
Einhaltung der Vorschriften zur Verhinderung von Geldwasche unter
anderem die Ubermittlung von Verdachtsmeldungen gewéahrleisten, und
zwar entweder vom Herkunftsmitgliedstaat aus oder Uber einen im
Mitgliedstaat B anséssigen Vertreter des Zahlungsinstituts, der den
Auftrag hat, die Pflichten zur Einhaltung der Anforderungen der
Geldwasche-Richtlinie und zur Meldung von Verdachtsfalen zu erfillen.
Auf der Grundlage der Informationen eniger auf dem
Finanztransfermarkt tdtigen Akteure haben die Dienststellen der
Kommission den Eindruck, dass diese zuletzt genannte Alternative von
wichtigen Akteuren bevorzugt und bereits angewandt wird. Es ist jedoch
nicht auszuschlief3en, dass sich andere Akteure des Marktes fir
Finanztransfers in Bezug auf die Erfullung der Pflichten zur
Verhinderung von Geldwasche (Sorgfaltspflicht gegenuber Kunden,
Meldung von Verdachtsféllen usw.) auf ihre Agenten verlassen bzw. dass
diese Akteure eine entsprechende Regelung treffen werden. Den
Dienststellen der Kommission sind auch Geschaftsmodelle bekannt, bei
denen die Einhaltung der Vorschriften und die Erfullung der Pflicht zur
Anzeige von Verdachtsfalen von einer zentralen Stelle in einem
Mitgliedstaat C gewahrleistet wird.

Bei der Prifung des Geschaftsmodells eines Zahlungsinstituts und
insbesondere der Angemessenheit seiner internen Kontrollmechanismen
mussen die Behorden des Herkunfts- und des Aufnahmemitgliedstaats

abschéatzen, ob die Tatsache, dass Pflichten aus der Geldwéasche-Richtlinie
von den Agenten selbst erfillt werden konnten, im Hinblick auf die

Bekampfung von Geldwésche mit Risiken verbunden sein konnte.

Viele (jedoch nicht ale) fur die Einhaltung der Vorschriften der

Geldwasche-Richtlinie  zustdndigen Aufsichtsbehtrden scheinen die

Auffassung zu vertreten, dass Agenten wie Lebensmittelgeschafte und
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Tankstellen - selbst bei angemessener Schulung und bel entsprechenden
internen Kontrollmechanismen - nicht in der Lage sind, der Sorgfaltspflicht
zu genugen, mogliche verdachtige Aktivitdéten zu erkennen oder
aussagekraftige Meldungen von Verdachtsfalen abzufassen. Was konkret
die Meldepflicht anbelangt, scheint Artikel 22 Absatz 2 der Geldwasche-
Richtlinie diese Einschdtzung zu bestétigen. Hier heil% es. ,(...) Die
Ubermittlung erfolgt in der Regel durch die Person(en), die nach den in
Artikel 34 genannten Verfahren benannt wurde(n).”

Wenn die Behorden des Herkunftsmitgliedstaats zu diesem Schluss gelangt
sind, (und dabei der Stellungnahme der Behtrden des
Aufnahmemitgliedstaats weitgehend Rechnung getragen haben) kdnnen sie
die Registrierung des Agenten von vornherein ablehnen (Artikel 17 Absatz 4
der Richtlinie Uber Zahlungsdienste) oder, falls der Agent seine Tétigkeit
bereits aufgenommen hat, zurtiicknehmen (Artikel 17 Absatz 6 der Richtlinie
Uber Zahlungsdienste).

€0 An_ die zentralen Meldestellen welches Mitgliedstaats sind
Verdachtsmeldungen zu Gbermitteln?

In Artikel 22 Absatz 2 der Geldwéasche-Richtlinie ist hierzu Folgendes
festgelegt:

,Diein Absatz 1 genannten Informationen werden der zentralen Meldestelle
des Mitgliedstaats Ubermittelt, in dessen Hoheitsgebiet sich das Institut oder
die Person, von dem bzw. der diese Informationen stammen, befindet. (...)"

Im Interesse der Effizienz der Geldwasche-Richtlinie sollten Verdachtsfale
bei der zentralen Meldestelle des Mitgliedstaats B angezeigt werden. Es
ware in der Tat am sinnvollsten, die Informationen dieser zentralen
Meldestelle zu Gbermitteln, da sie in dem Land angesiedelt ist, in dem der
Verdacht aufgekommen ist, und am besten beurteilen kann, wie mit der
Meldung weiter zu verfahren ist und welche Malinahmen bei einer
entsprechenden Weiterverfolgung angebracht sind.

Die Dienststellen der Kommission haben verschiedene Auslegungen des
Artikels 22 Absatz 2 der Geldwasche-Richtlinie erhalten. In einigen wurde
die Auffassung vertreten, dass Verdachtsmeldungen der zentralen
Meldestelle des Mitgliedstaats A zugeleitet werden sollten, well sich in
diesem Land das Zahlungsinstitut , befindet*. Unter Bezugnahme auf das
vorgenannte Urtell in der Rechtssache Gambelli kann jedoch argumentiert
werden, dass das Zahlungsinstitut tber seine Agenten im Mitgliedstaat B im
Sinne von Artikel 22 Absatz 2 anséssig ist (dass es sich Uber die Agentenin
diesem Land , befindet*). Entsprechend kann gefolgert werden, dass das
Zahlungsinstitut selbst (bzw. in enigen Félen seine Agenten)
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Verdachtsfélle bei der zentralen Meldestelle des Mitgliedstaats B anzeigen
sollte. Die Ubermittlung von Verdachtsmeldungen durch das (im
Mitgliedstaat A ansassige) Zahlungsinstitut an die zentrale Meldestelle im
Mitgliedstaat B wurde zwangsaufig Fragen nach der zu verwendenden
Sprache, nach Format und Inhalt der Meldungen aufwerfen, da diese
Aspekte von Land zu Land unterschiedlich geregelt sind.

Um Gleichbehandlung sicherzustellen, grofitmadgliche Rechtssicherheit zu
gewdhrleisten und optimale Bedingungen fir die Abldufe zu schaffen,
prufen die Dienststellen der Européischen Kommission gegenwértig,

- ob in Zukunft eine rechtliche Klarstellung der Richtlinie in diesem Punkt
in Betracht gezogen und in der Richtlinie ausdriicklich festgelegt werden
sollte, dass Verdachtsfédle bel der zentrden Meldestelle des
Aufnahmemitgliedstaats anzuzeigen sind, und

- ob davon ausgegangen werden kann, dass sich die Meldestellen kinftig
bemihen werden, V orkehrungen fir eine reibungsl ose grenziiberschreitende
Ubermittlung und Auswertung von Verdachtsmeldungen zu treffen. Hierbei
sollte insbesondere der Beschluss des Rates vom 17. Oktober 2000 Uber
Vereinbarungen flir eine Zusammenarbeit zwischen den zentralen
Meldestellen der Mitgliedstaaten beim Austausch von Informationen
berlicksichtigt werden. Ferner sind die Ergebnisse der Arbeit der Egmont-
Gruppe, in der die zentralen Meldestellen zusammengeschlossen sind, zum
Austausch von Verdachtsmeldungen in Betracht zu ziehen.”

f) Kann der Aufnahmemitgliedstaat eine bestimmte Form der Niederlassung
verlangen?

Den Dienststellen der Europédischen Kommission ist bekannt, dass einige
nationale Behorden dahin tendieren, von Zahlungsinstituten bestimmte
Formen der Niederlassung oder standige Einrichtungen in ihrem
Hoheitsgebiet zu verlangen, und dabei das Ziel verfolgen, die Aufgaben im
Zusammenhang mit der Einhaltung der Vorschriften, der Beaufsichtigung
und Meldung zu vereinfachen und klarzustellen. Diese Behérden neigen
insbesondere dazu, dem Zahlungsinstitut die Griindung einer eigensténdigen
Niederlassung in ihrem Hoheitsgebiet oder zumindest einer zentralen
Verbindungsstelle vorzuschreiben, um die Sammlung und Ubermittlung von
Informationen Uber die Einhaltung der Vorschriften zur Verhinderung von
Geldwaésche effizient zu gestalten und auf diese Weise die mit der

4 http://lwww.egmontgroup.org/.
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Beaufsichtigung durch die Behorden des Aufnahmemitgliedstaats
verbundenen Aufgaben zu erleichtern.

Eine solche Forderung ist vor dem Hintergrund zu prifen, dass es sich bei
der Geldwasche-Richtlinie um eine Mindestharmonisierungsrichtlinie
handelt und dass in Artikel 25 Absatz 5 der Richtlinie tGber Zahlungsdienste
Folgendes festgelegt ist: ,Die Absitze 1l bis 4 gelten unbeschadet der
Verpflichtung der zustandigen Behdrden gemald der Richtlinie 2005/60/EG,
insbesondere ihres Artikels37 Absatz1, und der Verordnung (EG)
Nr. 1781/2006, insbesondere ihres Artikels 15 Absatz 3, die Einhaltung der
Anforderungen jener Rechtsinstrumente zu beaufsichtigen oder zu
uberwachen.”

Falls das Zahlungsinstitut eine solche standige Einrichtung nicht von sich
aus schafft, ein Phanomen, das sich auf dem Markt bereits beobachten l&sst,
da dies letztlich die Tatigkeit des Zahlungsinstituts vereinfacht, ist eine
potenzielle, von den Behtérden des Herkunftss oder des
Aufnahmemitgliedstaats erhobene Forderung nach der Grindung ener
solchen Einrichtung einer sorgfaltigen Abwagung im Hinblick auf die Ziele
und Bestimmungen der Richtlinie Uber Zahlungsdienste wie auch der
Geldwésche-Richtlinie und im Hinblick auf die fur die Niederlassungs- und
Dienstleistungsfreiheit geltenden Regelungen des Vertrags zu unterziehen.

Diese Prifung erfolgt in Abhéngigkeit von dem Geschaftsmodell des
Zahlungsinstituts und den  potenziellen  Anforderungen  der
Aufsichtsbehdrden.

e Wenn das Zahlungsinstitut auf ,rein“ grenziberschreitender Basis tétig
sein mochte, d. h. keinerlel Niederlassung einrichten mochte, (was im
Falle von Finanztransfers unwahrscheinlich sein dirfte, da eine Prasenz
am Ort der Ubermittlung/Annahme firr die Uberweisung bzw. Ubergabe
des Geldes notwendig zu sein scheint) wére bereits die Tatsache, dass
eine Form der Niederlassung verlangt wird, eine Beschrankung der in
Artikel 56 EG garantierten Dienstleistungsfreiheit und musste as fur die
Umsetzung eines Allgemeininteresses unerlasslich fundiert begriindet
werden. In seinem Urteil vom 20. Mai 1992 in der Rechtssache C-106/91,
Ramrath,” entschied der Gerichtshof in Bezug auf die Téatigkeit von
Wirtschaftspriifern, dass Erfordernisse des Aufnahmemitgliedstaats
bezlglich des Vorhandenseins von Einrichtungen und einer bestimmten
tatsachlichen Anwesenheit des Dienstleisters im Hoheitsgebiet als

®  Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Européischen Union 1992, Seite 1-03351.
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gerechtfertigt erscheinen, um die im Allgemeininteresse stehende
Einhaltung von Berufsregelungen betreffend die Ehrenhaftigkeit und
Unabhangigkeit von  Wirtschaftsprifern zum  Schutz  dieses
Allgemeininteresses zu gewahrleisten. In diesem Zusammenhang koénnte
angemerkt werden, dass die Bekdmpfung der Geldwasche und der
Terrorismusfinanzierung durchaus as hinreichendes im
Allgemeininteresse stehendes Ziel betrachtet werden konnte.

Falls eine Beschrénkung der Form einer Zweitniederlassung eingefthrt
wird, z. B. durch die Forderung einer eigenstandigen Niederlassung an
Stelle von (oder zusétzlich zu) Agenten vor Ort, kdnnte diese Forderung
eine Beschrénkung des Artikels 49 Absatz 1 EG darstellen, die nach der
Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europdischen Union einer
fundierten Begriindung bedarf.°

Eine mogliche Forderung des Aufnahmemitgliedstaats (bzw. des
Herkunftsmitgliedstaats), einen Ubergeordneten Agenten/eine zentrae
Verbindungsstelle fur Agenten oder einen ,Beauftragten fir die
Einhaltung der Rechtsvorschriften in ihrem Hoheitsgebiet zu benennen,
ist einer sorgfaltigen Prifung im Hinblick auf ihre Verhdtnismaidigkeit zu
unterziehen. DafUr spricht, dass derartige Einrichtungen in Bezug auf die
Einhaltung der Vorschriften zur Verhinderung von Geldwéasche und auf
die Beaufsichtigung sowohl fur die Behdrden des Herkunfts- al's auch fur
die Behorden des Aufnahmemitgliedstaats sinnvoll sein  konnten.
Vor adlem wenn ein Zahlungsinstitut eine grof3e Zahl von Agenten im
Aufnahmeland hat, kann die Effizienz des gesamten Systems von einer
Schnittstelle zu den Behorden sowohl des Herkunfts- als auch des
Aufnahmemitgliedstaats profitieren, wobel diese Funktion von einem der
Agenten oder einem Vertreter des Zahlungsinstituts wahrgenommen
werden kann. Dies kdme auch dem Zahlungsinstitut selbst bei der
Erfillung der Anforderungen der Geldwésche-Richtlinie zugute. Eine
entsprechende Regelung kénnte sich an den Artikeln 38 und 39 der
Richtlinie 2008/118/EG’ (iber das allgemeine Verbrauchsteuersystem und
an Artikel 204 der Richtlinie 2006/112/EG® Uber das gemeinsame
Mehrwertsteuersystem orientieren, wonach unter bestimmten Umstanden

Gerichtshof der Europdischen Union, Rechtssache C-270/83, Kommission/Frankreich. Siehe auch
Rechtssache C-106-/91, Ramrath.

ABI. L 9/12vom 14.1.2009, S. 1.

ABI. L 347/1vom 11.12.2006, S. 1.
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die Bestelung eines ,Steuervertreters’ im Aufnahmemitgliedstaat
maoglich ist.

Die Dienststellen der Européischen Kommission stehen daher einer solchen
Forderung nicht von vornherein ablehnend gegentiber, wiirden sie aber unter
dem Gesichtspunkt der Verhdltnismaligkeit prifen. Mit anderen Worten:
Die Kosten der Schaffung einer zentralisierten Struktur zusétzlich zu
vorhandenen Agenten durften nicht hoher sein die beabsichtigten Vorteile.

g) Haftung des Zahlungsinstituts

Nach Artikel 18 der Richtlinie Gber Zahlungsdienste sind Zahlungsinstitute
fur Handlungen unter anderem ,,ihrer Agenten, Zweigniederlassungen oder
Sellen, zu denen Tatigkeiten ausgelagert werden,” uneingeschrénkt haftbar.
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2) Ein Zahlungsinstitut aus dem Mitgliedstaat A hat eine Niederlassung
im Mitgliedstaat B

a) Die zustdndigen Behdrden welches Mitgliedstaats beaufsichtigen die
Niederlassung?

Auftellung der Befugnisse

Gemald Artikel 37 Absatz1l der Geldwasche-Richtlinie missen die
zustdndigen Behorden ,,wirksam Uberwachen, ob alle dieser Richtlinie
unterliegenden Institute und Personen die darin festgel egten Anforderungen
einhalten, und (dass sie) die erforderlichen Mal3nahmen treffen, um deren
Einhaltung sicherzustellen® .

Artikel 37 Absatz 2 der Geldwasche-Richtlinie sieht Folgendes vor:

,Die Mitgliedstaaten sorgen dafiir, dass die zustandigen Behoérden Uber
angemessene Befugnisse, einschliefdich der Mdglichkeit, alle Auskiinfte in
Bezug auf die Uberwachung der Einhaltung der einschlagigen Vorschriften
zu verlangen und Kontrollen durchzufihren, sowie CUber die zur
Wahrnehmung ihrer Aufgaben angemessenen Mittel verfligen.”

Aufgrund des Territorialansatzes der Geldwasche-Richtlinie kommt dem
Aufnahmemitgliedstaat als dem Mitgliedstaat, in dem sich die Niederlassung
befindet, eine fuhrende Rolle bel der Beaufsichtigung zu. Rein formal
gesehen, wird die Aufsichtsbefugnis im Hinblick auf die Erflllung der
Pflichten aus der Geldwasche-Richtlinie durch eine Niederlassung eines
Zahlungsinstituts jedoch nicht ausschliefdlich entweder den Behdrden des
Herkunfts- oder denen des Aufnahmemitgliedstaats zugeteilt.

Aus diesem Grund haben die Dienststellen der Europdischen Kommission
bereits in einem Arbeitspapier zur Einhaltung der Vorschriften der
Geldwésche-Richtlinie durch grenziibergreifend tdtige Bankengruppen auf
Konzernebene’ erlautert, dass:

»(...) in allen Mitgliedstaaten vor Ort befindliche Zweigniederlassungen
oder Niederlassungen von Kredit- und Finanzinstituten aus anderen
Mitgliedstaaten - sowie aus Drittstaaten - wie die lokalen Kredit- und
Finanzinstitute der lokalen Beaufsichtigung zur Kontrolle der Einhaltung
der Vorschriften zur Verhinderung von Geldwasche unterliegen. Obwohl die
Beaufsichtigung zur Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften zur

9 SEC(2009) 939 final, 30.6.2009.
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Verhinderung von Geldwasche durch Gruppen in der Geldwéasche-Richtlinie
nicht eindeutig geregelt ist, erstreckt sich die Beaufsichtigung des
Mutterinstituts im Hinblick auf die Einhaltung der Vorschriften zur
Verhinderung von Geldwasche durch die Aufsichtsbehdrde in nahezu allen -
wenn nicht sogar in allen - Mitgliedstaaten auch auf die in anderen EU-
Mitgliedstaaten befindlichen Niederlassungen und Tochtergesellschaften.
Einige Mitgliedstaaten wie Frankreich oder Deutschland haben eine
entsprechende ausdriickliche Vorschrift erlassen, wahrend sich andere
Mitgliedstaaten wie Irland bei dieser Praxis auf Letlinien fur die
Aufsichtsbehorden stiitzen. Belgien, Griechenland, die Niederlande und das
Vereinigte Konigreich sind Beispiele fur Mitgliedstaaten, in denen sich die
Aufsichtsbehérde schwerpunktmallig auf den Hauptsitz konzentriert sowie
auf die Fuhrungsebene, die dafir zustandig ist sicherzustellen, dass ihre
Niederlassungen und  Tochtergesellschaften im  Ausland  die
Konzernstandards in Bezug auf die Einhaltung der Vorschriften zur
Verhinderung von Geldwasche beachten. Das offensichtliche Ergebnis ist,
dass bei ein und derselben Gruppe in verschiedenen Landern mehrere
national e Aufsichtsbehdrden tétig werden kdnnen, was zu Doppelarbeit (und
potenziell unter schiedlichen Herangehensweisen) fuhren kann.*

Nach Auffassung der Dienststellen der Européischen Kommission sind die
Aufsichtsbehorden  sowohl  des  Herkunftss as  auch  des
Aufnahmemitgliedstaats in die Uberwachung und Durchsetzung der
Einhaltung der Anforderungen der Geldwasche-Richtlinie durch die
Niederlassung einzubinden. Da die Niederlassung rechtlich gesehen ein
Zahlungsinstitut ist und as solches die Pflichten aus der Geldwasche-
Richtlinie (insbesondere die Sorgfaltspflicht gegentiber Kunden und die
Meldepflicht) in vollem Umfang erfillen muss, missen natirlich auch die
fir die Einhaltung der Vorschriften der Geldwasche-Richtlinie zustandigen
Aufsichtsbehdrden des Landes, in dem sich die Niederlassung befindet,
sicherstellen, dass diese Niederlassung die vor Ort geltenden Vorschriften
zur Verhinderung von Geldwédsche einhdlt. Aber auch der
Herkunftsmitgliedstaat, d. h. das Land der Zulassung des Zahlungsinstituts,
spielt eine wichtige Rolle nicht nur bel der Beaufsichtigung, sondern, in
Kooperation mit den Behdrden des Aufnahmemitgliedstaats, auch bel der
Uberwachung der Einhaltung der Vorschriften der Geldwésche-Richtlinie
durch die Niederlassung z. B. im Rahmen von Inspektionen vor Ort (siehe
Artikel 25 Absatz 2 der Richtlinie Uber Zahlungsdienste).

Zusammenarbeit

Dieses gemeinsame Téatigwerden berthrt nicht die Zusammenarbeit der
Aufsichtsbehdrden des Aufnahmemitgliedstaats (bel denen es sich um die
Aufsichtsbehorde wie auch um die fir die Uberwachung der Einhaltung der
Vorschriften der Geldwasche-Richtlinie zusténdige Stelle handeln diirfte)
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und der Aufsichtsbehtrden des Herkunftsmitgliedstaats, die letztlich zu
einer Ablehnung/Ricknahme der Eintragung von Agenten oder
Niederlassungen in das Register bzw. der Zulassung von Zahlungsinstituten
fuhren kann. Diese férmlichen Beschlisse kann jedoch nur der
Herkunftsmitgliedstaat treffen, auch wenn sich die Vorschriftswidrigkeit im
Aufnahmemitgliedstaat ereignet. Bei Agenten sollte der
Herkunftsmitgliedstaat der entsprechenden Stellungnahme der Behérden des
Aufnahmemitgliedstaats im Interesse einer guten Zusammenarbeit der
Aufsichtsbehdrden weitgehend Rechnung tragen und im Falle einer
Abweichung von dieser Stellungnahme eine stichhaltige Begrindung
abgeben (nach dem Prinzip der Entsprechung einer Empfehlung oder
andernfalls der Erklarung).

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass es sich bei den
»Aufsichtsbehdrden® im Sinne der Geldwasche-Richtlinie und im Sinne der
Richtlinie Uber Zahlungsdienste um verschiedene Stellen handeln kann.
Artikel 24 Absatz 2 Buchstabe ¢ der Richtlinie Uber Zahlungsdienste sieht
jedoch eine Erleichterung der Zusammenarbeit dieser Stellen vor, da er die
Verpflichtung fur die Mitgliedstaaten enthélt, den Informationsaustausch
zwischen verschiedenen Aufsichtsbendrden insbesondere den fir die
Einhaltung der Vorschriften der Richtlinie Gber Zahlungsdienste und der
Geldwasche-Richtlinie zustandigen Aufsichtsbehdrden zu gestatten.
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b) An die zentrale Meldestelle welches Mitgliedstaats hat die Niederlassung
Verdachtsfélle zu melden?

Gemald Artikel 22 Absatz1 der Geldwésche-Richtlinie schreiben ,die
Mitgliedstaaten (...) vor, dass die dieser Richtlinie unterliegenden Institute
(...) die zentrale Meldestelle von Verdachtsfdllen informieren. Nach
Artikel 22 Absatz 2 werden die Informationen ,der zentralen Meldestelle
des Mitgliedstaats Ubermittelt, in dessen Hoheitsgebiet sich das Institut oder
die Person, von dem bzw. der diese Informationen stammen, befindet.”

Wie bereits erwahnt, schliefst die in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabef der
Geldwasche-Richtlinie enthaltene Definition des Begriffs , Finanzinstitut"
die ,Zweigstellen von (..) Finanzingtituten®* mit ein. Insofern ist die
Niederlassung selbst ein Institut, das den aus der Geldwéasche-Richtlinie
erwachsenden Meldepflichten unterliegt. Da die Niederlassung fur die
Zwecke der Geldwasche-Richtlinie als ene den Meldepflichten
unterliegende eigenstandige Einheit betrachtet wird, vertreten die
Dienststellen der Europaischen Kommission die Auffassung, dass die
Niederlassung Verdachtsmeldungen an die zentrale Meldestelle des Landes
richten muss, in dem sie gelegen ist, d. h. an die zentrale Meldestelle des
Mitgliedstaats B. Diese kann anschlief3end in Einklang mit den geltenden
Regelungen fir die Zusammenarbeit der zentralen Meldestellen die zentrale
Meldestelle des Mitgliedstaats A unterrichten, wenn dies fir die
Untersuchung relevant ist.*

10 Siehe inshesondere Beschluss des Rates 2000/642/JHA vom 17. Oktober 2000.

22



	Einleitung
	Die Beauftragung von Agenten ist weit verbreitet; in einigen Gebieten können es mehrere Hundert Agenten, in anderen Tausende s
	Im Gegensatz zu Zweigniederlassungen gelten Agenten von Zahlungsinstituten (oder anderen Finanzinstituten) für die Zwecke der 
	e) An die zentralen Meldestellen welches Mitgliedstaats sind Verdachtsmeldungen zu übermitteln?
	a) Die zuständigen Behörden welches Mitgliedstaats beaufsichtigen die Niederlassung?
	b) An die zentrale Meldestelle welches Mitgliedstaats hat die Niederlassung Verdachtsfälle zu melden?

